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Antwort des atUıkans auf dıie Geme1l1nsame rklärung
[DIie „Note‘“ VO Jun1 998

Erklärung
Die „Gemeıinsame Erklärung zwıschen der Katholischen Kırche und dem Luthe-

riıschen un! über cdie Rechtfertigungslehre‘“ („Gemeinsame rklärung”‘) stellt
einen bemerkenswerten Fortschriutt 1m gegenseıtigen Verständnıiıs und In der Annähe-
IUNS der Dıalogpartner dar, S1E ZeIST. daß zwıschen der katholischen und der
lutherischen Posıtion In eıner Jahrhundertelang kontroversen Frage zahlreiche
Konvergenzpunkte g1bt Man kann mıt Sıcherheit SCH, daß sowohl, Wäas dıe Aus-
riıchtung der Fragestellung etrifft, als auch hınsıchtlich der Beurtejulung, die S1e VCI-

dıent, ein er rad Übereinstimmung erreicht worden ist. DiIie Feststellung, daß
„eınen ONnsens In Grundwahrheiten‘“‘ der Kechtfertigungslehre <1Dbt, richtig.

Irotzdem ist dıe katholische Kırche der Überzeugung, daß INan noch nıcht Von
einem weıtgehenden ONSeENS sprechen könne, der jede Dıfferenz zwıschen
Katholıken und Lutheranern 1m Verständnıis der Rechtfertigung ausraäumen würde.
Die „Gemeıinsame Erklärung“ nımmt selbst auf ein1ge dieser Unterschiede eZzug
Tatsächlıch sınd die Posıtiıonen In einıgen Punkten och unterschiedlich. Auf der
rundlage der bereıts unter zahlreichen spekten erzielten Übereinstimmung wıll
dıe katholische Kıirche ZUT Überwindung der noch bestehenden Dıvergenzen da-
Urc beitragen, daß S1e 1m folgenden ıne Reıhe VON Punkten, nach iıhrer Bedeutung
geordnet, vorlegt, cdıe be1 dıiesem Thema eiıner Verständigung In en trundwahr-
heıten zwıschen der katholischen Kırche und dem Lutherischen Weltbund noch ent-
gegenstehen Die katholische Kırche hofift, daß dıe nachfolgenden Hınweise eın
Ansporn se1ın können, das tudıum dieser Fragen In demselben brüderlichen
Geilst weıterzuführen, der den Dıalog zwıschen der katholıischen Kırche un! dem
Lutherischen un: In etzter eıt gepräagt hat

Präzisierungen
DIie rößten Schwierigkeiten, VON einem vollständigen Konsens über das

Ihema KRechtfertigung zwıschen den beıden Seıten sprechen können, iinden sıch
in Paragraph „„Das Sündersein des Gerechtfertigten“‘ (Nr. 8—3 Selbst unter
Berücksichtigung der In sıch legıtımen Unterschiede, cdie VO  } unterschiedlichen
theologischen /ugangswegen ZUT Gegebenheı des auDens herrühren, löst VO
katholischen Standpunkt her schon alleın dıe Überschrift Erstaunen aUuUs Nach der
Lehre der katholischen Kırche ırd nämlıch in der Taufe all das, Wdas wirklıch un!
1st, hinweggenommen, und darum haßt Gott nıchts in den Wiıedergeborenen. Daraus
Olgt, daß dıie Konkupıiszens, dıe im Getauften bleıbt. nıcht eigentlich un! ist Des-
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halb ist dıe Formel „zugleıch Gerechter und Sünder‘‘ S W1e S1E Anfang VOIl
Nr. 29 erklärt wırd CZET ist Sanz gerecht, we1ıl (jott ıhm uUurc Wort un Sakrament
se1ıne un verg1bthalb ist die Formel „zugleich Gerechter und Sünder“ so, wie sie am Anfang von  Nr. 29 erklärt wird („Er ist ganz gerecht, weil Gott ihm durch Wort und Sakrament  seine Sünde vergibt ... In Blick auf sich selbst aber erkennt er ..., daß er zugleich  ganz Sünder bleibt, daß die Sünde noch in ihm wohnt ...‘“), für Katholiken nicht  annehmbar. Diese Aussage erscheint nämlich unvereinbar mit der Erneuerung und  Heiligung des inneren Menschen, von der das Trienter Konzil spricht. Der in  Nr. 2830 verwendete Begriff „Gottwidrigkeit‘“ wird von Katholiken und Luthera-  nern unterschiedlich verstanden und wird daher tatsächlich zu einem mehrdeuti-  gen Begriff. In demselben Sinn ist für einen Katholiken auch der Satz in Nr. 22:  „... Technet ihm Gott seine Sünde nicht an und wirkt in ihm tätige Liebe durch den  Heiligen Geist“, nicht eindeutig genug, weil die innere Verwandlung des Menschen  nicht klar zum Ausdruck kommt. Aus all diesen Gründen gibt es Schwierigkeiten mit  der Aussage, diese Lehre über das „simul iustus et peccator“ sei in der aktuellen Fas-  sung, in der sie in der „Gemeinsamen Erklärung“‘ vorgelegt wird, nicht von den Ver-  urteilungen der tridentinischen Dekrete über die Ursünde und die Rechtfertigung  betroffen.  2. Eine weitere Schwierigkeit findet sich in Nr. 18 der „Gemeinsamen Erklärung‘‘,  in der sich ein klarer Unterschied in bezug auf die Bedeutung herausstellt, welche  die Rechtfertigungslehre für Katholiken und Lutheraner als Kriterium für das Leben  und die Praxis der Kirche hat. Während für die Lutheraner diese Lehre eine ganz ein-  zigartige Bedeutung erlangt hat, muß, was die katholische Kirche betrifft, gemäß der  Schrift und seit den Zeiten der Väter die Botschaft von der Rechtfertigung organisch  in das Grundkriterium der „regula fidei‘“ einbezogen werden, nämlich das auf Chri-  stus als Mittelpunkt ausgerichtete und in der lebendigen Kirche und ihrem sakra-  mentalen Leben verwurzelte Bekenntnis des dreieinigen Gottes.  3. Wie es in Nr. 17 der „Gemeinsamen Erklärung“ heißt, teilen Lutheraner und  Katholiken die gemeinsame Überzeugung, daß das neue Leben aus der göttlichen  Barmherzigkeit und nicht aus unserem Verdienst kommt. Es muß jedoch daran erin-  nert werden, daß diese göttliche Barmherzigkeit, wie es in 2 Kor 5,17 heißt, eine  neue Schöpfung bewirkt und damit den Menschen befähigt, in seiner Antwort auf das  Geschenk Gottes mit der Gnade mitzuwirken. In diesem Zusammenhang nimmt die  katholische Kirche mit Befriedigung zur Kenntnis, daß Nr. 21 in Übereinstimmung  mit can. 4 des Dekretes des Trienter Konzils über die Rechtfertigung (DS 1554) sagt,  daß der Mensch die Gnade zurückweisen kann; es müßte aber auch gesagt werden,  daß dieser Freiheit zur Zurückweisung auch eine neue Fähigkeit zur Annahme des  göttlichen Willens entspricht, eine Fähigkeit, die man mit Recht „cooperatio“ (Mit-  wirkung) nennt. Diese mit der neuen Schöpfung geschenkte Neubefähigung gestat-  tet nicht die Verwendung des Ausdrucks „mere passive“ (Nr. 21). Daß diese Fähig-  keit andererseits Geschenkcharakter hat, drückt das 5. Kapitel des tridentinischen  Dekretes (DS 1525) treffend aus, wenn es sagt: „ita ut tangente Deo cor hominis per  Spiritus Sancti illuminationem, neque homo ipse nihil omnino agat, inspirationem  illam recipiens, quippe qui illam et abicere potest, neque tamen sine gratia Dei  movere se ad iustitiam coram illo libera sua voluntate possit“ (wenn also Gott durch  die Erleuchtung des Heiligen Geistes das Herz des Menschen berührt, tut der  Mensch selbst, wenn er diese Einhauchung aufnimmt, weder überhaupt nichts — er  könnte sie ja auch verschmähen —, noch kann er sich andererseits ohne die Gnade  Gottes durch seinen freien Willen auf die Gerechtigkeit vor ihm zu bewegen). In der  520In Blıck auf sıch selbst aber erkennt E dalß zugleıc.
Sanz Sünder bleıbt, daß dıe Sünde noch in ıhm wohnt für Katholiken nıcht
annehmbar. Diese Aussage erscheımnt nämlıch unvereınbar mıt der rmNeUeErTUNG und
Heılıgung des inneren Menschen, VON der das Irienter Konzıl spricht. Der In
Nr. 28—30 verwendete Begrıff „Gottwıdrigkeıt“ wırd VOIl Katholıken und Luthera-
NECITIN unterschiedlich verstanden und ırd er tatsächlich einem mehrdeuti-
SCH Begrılft. In demselben Sınn ist für eiınen Katholıken auch der Satz in Nr.
v rechnet ıhm ott seıine un:! nıcht und wirkt In iıhm tätıge Liebe durch den
eılıgen Geist‘“ nıcht eindeutig we1l dıe innere Verwandlung des Menschen
nıcht klar 7U Ausdruck kommt Aus al] diesen (GJründen <1bt Schwiıerigkeıiten mıt
der Aussage, diese Lehre über das ‚sımul lustus ef peccator“ sSe1 In der aktuellen Fas-
SUNg, In der S1e In der „„Gemeinsamen Erklärun  C6 vorgelegt wırd, nıcht VO  e den Ver-
urteilungen der trıdentinıschen Dekrete über cdıe Ursünde und dıie Rechtfertigung
betroffen.

ıne welıltere Schwierigkeıt findet sıch in Nr. 18 der „Gemeinsamen Erklärung”,
In der sıch eın klarer Unterschied in ezug auf dıe Bedeutung herausstellt. welche
dıie Rechtfertigungslehre für Katholıken und Lutheraner als Krıterium für das Leben
und dıe Praxıs der Kırche hat ährend für dıe Lutheraner diese Lehre 1ne Sanz eIn-
zıgartıge Bedeutung erlangt hat. muß, Was dıe katholische Kırche betrıifft, gemäß der
Schrift und se1t den Zeıiten der Väter dıe Botschaft VON der Rechtfertigung organısch
In das Grundkriterium der „regula Cıde1“‘ einbezogen werden, ämlıch das auf CHhrı=
STUS als Mıttelpunkt ausgerichtete und in der lebendigen Kırche und iıhrem sakra-
mentalen Leben verwurzelte Bekenntnis des dreieinıgen (jottes.

Wıe In Nr. 1/ der „„Gemeıinsamen Erklärun  66 he1ßt, teiılen Lutheraner und
Katholıken dıe gemeınsame Überzeugung, dal das CUuc Leben aus der göttlıchen
Barmherzigkeıt un nıcht aus UNSCICIN Verdienst kommt Es muß jedoch daran TIN-
nert werden, daß dese göttlıche Barmherzı1igkeıt, WIE In Kor 57 eißt. ıne
1CUC Schöpfung bewiırkt und damıt den Menschen befähigt, in seiner Antwort auf das
Geschenk (jottes mıiıt der (imade mıtzuwirken. In diıesem /usammenhang nımmt dıe
katholische Kırche mıt Befriedigung ZUT Kenntnıis, dalß Nr. 2 in Übereinstimmung
mıt Can des Dekretes des Trienter Konzıiıls über cdıe Rechtfertigung (DS sagl,
dalß der Mensch dıe na zurückweılsen kann:; müßte aber auch gesagt werden,
daß dieser Freıiheıit ZUrT Zurückweıisung auch ıne NCUC Fähigkeıt ZUT Annahme des
göttlıchen ıllens entspricht, ıne Fähigkeıt, dıe INan mıt Recht „Cooperat1o”“ Miıt-
wirkung nenn Diese mıt der Schöpfung geschenkte Neubefähigung gestal-
tet nıcht dıe Verwendung des Ausdrucks „IMNCIC passıve” (Nr. 21) Daß diıese Fähig-
keıt andererseıts Geschenkcharakter hat, drückt das Kapıtel des trıdentinıschen
Dekretes (DS TrTeITeEN! dUs, WEENN Sagl: 5119 ut Deo COT homiınıs PCI
Spirıtus Sanctı ıllumınatıonem, u homo ıpse nı Oomn1ıno agal, Inspiırationem
iıllam rec1ıplens, quıppe quı ıllam abıcere pDOteST, amen sıne oratıa De1l
INOVETEC ad lustit1am 1lo hıhbera SUa voluntate possıt" (wenn also (jott durch
cdıe Erleuchtung des eılıgen (Gje1listes das Herz des Menschen berührt, tut der
Mensch selbst. WENN diese FEınhauchung aufnımmt, weder überhaupt nıchts
könnte S1e Ja auch verschmähen noch kann sıch andererseıts ohne dıe na
Gottes durch seıinen freıen ıllen auf dıe Gerechtigkeıit VOT ıhm ewegen). In der
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Jat wırd auch VO lutherischer Seıte in Nr. eın ‚„„volles personales Beteıiligtsein 1m
Glauben‘“ festgehalte: Es edurite jedoch eıner Klarstellung über dıe Vereinbarkeit
cdieses Beteıiuligtseins mıt der Annahme der Rechtfertigung „INCIC ..  passıve”, den
Girad der Übereinstimmung muıt der katholischen Lehre SCHAUCI festzustellen. Was
sodann den Schlulßsatz VoNn Nr. ‚„„Gottes Gnadengabe In der Rechtfertigung
bleıbt unabhängıg VO  b menschlıcher Mıtwirkung“ etrifft, muß In dem Sınne
verstanden werden. daß dıe Gnadengaben (Jottes nıcht VON den Werken des Men-
schen abhängıg sınd, nıcht aber In dem Sınne, daß dıe Rechtfertigung ohne Mıtwir-
kung des Menschen erfolgen könne. In analoger Weise muß sıch der Satz in Nr. 19,
wonach cdıe Freıiheıit des Menschen ‚„„keine Freiheit auf se1ın Heıl hın“ 1st, miıt der
Aussage über das Unvermögen des Menschen, AdUus e1igener Kraft die Rechtfertigung

erlangen, verbinden lassen. DIie katholische Kırche vertritt auch dıe Ansıcht, daß
cdıe Werke des Gerechtfertigten immerT der (imade Ss1nd. Doch gleich-
zeıt1g und ohne ırgend eIiwas VON der totalen göttlıchen Inıtlatıve aufzuheben, sınd
S1€e Frucht des gerechtfertigten und innerlıch verwandelten Menschen Man kann
daher SCNH, dal; das ew1ıge Leben gleichzeıitig sowohl na als auch ohn iSt: der
VOoO  —; (Gjott für dıe Werke und Verdienste erstattiet ırd DIiese Lehre ist dıe Kon-
SCYUCNZ aus der inneren Verwandlung des Menschen, VOoNn der in Nr. dieser Note
dıe Rede W dl. Diese Klarstellungen verhelfen dem VO katholischen Standpunkt
AdUus ANSCINCSSCHCH Verständniıs VON Paragraph 4 / (Nr. 73 über dıie Werke
des Gerechtfertigten.

Be1 der Fortführung dieser Bemühung wırd INan auch das Sakrament der uße
behandeln mUussen, das ın Nr. 3() der „„Gemeıinsamen Erklärun  06 erwähnt wırd. Denn
Ü dieses Sakrament kann, WIE das Konzıil VON Irıent tormuhert, der Sünder aufs
HEUus gerechtfertigt werden (rursus lustificarı); das schlıeßt die Möglıc  el e1n,
urc dieses Sakrament, das sıch VonNn dem der Taufe unterscheı1det, dıe verlorene
Gerechtigkeıit wıederzuerlangen. Nıcht auftf alle diese Aspekte wırd in besagter Nr.
ausreichend hingewlesen.

Diese Beobachtungen wollen dıe Lehre der katholischen Kırche in ezug auf
jene Punkte präzısleren, über dıe keıine völlıge Übereinstimmung erreicht wurde,
und ein1ıge der Paragraphen, dıie die katholısche Lehre darlegen, ergäanzen, das
Mall; des Konsenses, dem INan gelangt Ist, besser 1nNs Licht rücken. Der hohe
(jrad der erreichten Übereinstimmung gestattet allerdings noch nıcht behaupten,
daß alle Unterschiede, dıe Katholıken und Lutheraner in der Rechtfertigungslehre
trennen, lediglıch Fragen der Akzentulerung oder sprachliıchen Ausdrucksweise
Ssiınd. Eınige betreffen inhaltlıche Aspekte, und daher sınd nıcht alle, WIEeE In Nr. 4()
behauptet wiırd, wechselseıtıg mıteinander vereıinbar. uberdem ist SCH Auch
WEeNnNn stımmt, daß auf jetie Wahrheıten, über dıe e1In ONSeENSs erreicht worden 1st,
dıe Verurteilungen des Irıenter Konzıls nıcht mehr anzuwenden sınd, mussen den-
noch ersi dıe Dıvergenzen, dıie andere Punkte betreffen, überwunden werden. bevor
INan eltend machen kann, W1e 1n Nr. 41 Sahz allgemeın he1ßt diese
Punkte nıcht mehr unter dıie Verurteilungen des Konzıls VO  — Trient tallen Das gılt
erster Stelle für dıe Lehre über das ‚sımul 1ustus eit peccator” (vgl oben Nr.

Schheßlic ist unter dem Gesichtspunkt der Repräsentatıivıtät auf den unter-
schiıedlichen Charakter der beıden Partner hınzuwelsen, dıe diese „„‚„Gemeıinsame
Erklärung‘ erarbeıtet haben Die katholische Kırche erkennt dıe VO Lutherischen
un unternommene orobe Anstrengung d durch Konsultatiıon der S5Synoden
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den „INASNUS CONsSeNsSuUS“ erreichen, se1ner Unterschrift echten kırchliıchen
Wert geben. Es bleıbt allerdings dıie rage der tatsächliıchen Autorıität eINnes sol-
chen synodalen Konsens, heute und auch In Zukunft, 1m Leben und in der Lehre der
lutherischen Gemennschaft.

Perspektiven FÜr dıie Üünftige Arbeit
Die katholische Kırche möchte ihre Erwartung bekräftigen, dalß diıesem wıchti-

SCH Schritt hın einem FEinvernehmen In der Rechtfertigungslehre welıtere tudıen
folgen mOgen, dıe iıne zufriedenstellende Järung der noch bestehenden Dıvergen-
7611 erlauben. Wünschenswert ware insbesondere 1ne Vertiefung des bıblıschen
Fundamentes, das sowohl für dıe Katholıken WIeE für dıe Lutheraner dıe gemeınsame
Grundlage der Rechtfertigungslehre darstellt. Besagte Vertiefung sollte dem aANZCH
Neuen Testament und nıcht 11UT den paulınıschen Schrıiften gelten. Denn auch WENN

zutrıifft, daß der eılıge Paulus der neutestamentlıche utfor 1st, der me1lsten
über dieses Thema gesprochen hat. W ds ıne geWISSeE vorrangıge Aufmerksamkeıt
verlangt, fehlt uch In den anderen Schriften des Neuen Testamentes nıcht füun-
diıerten ezugnahmen auf dieses Ihema Was die VO  —; der ‚„‚Gemeıiınsamen e
k  rung erwähnten verschıedenen Formen etriit; mıt denen Paulus den DA
stand des Menschen beschreı1bt, könnte i1Nan die Kategorien der Sohnschaft und
der Erbschaft Gal 4.4—17; Köm 87 14-1 hınzufügen DIie Betrachtung er cdieser
Elemente wırd für das gegenseıltige Verständniıs csehr hılfreich se1n und dıe Lösung
jener noch bestehenden Dıvergenzen in der Rechtfertigungslehre ermöglıchen.

Schlıeßlich sollten sıch Lutheraner und Katholıken gemeiınsam darum be-
mühen, ıne Sprache finden, dıe imstande ist: dıie Rechtfertigungslehre auch den
Menschen UNsSsCcICTI eıt verständlıcher machen. Die Grundwahrheıiten VON dem
Von Christus geschenkten und 1m Glauben ANSCHOIMNMCNCHN Heıl, VO Primat der
na VOTI jeder menschlichen Inıtiatiıve, VoNnNn der Gabe des eılıgen Geistes, der Uulls

dazu ähıg macht., UNSCICIN anı! als Kınder (jottes entsprechend leben, sınd
wesentliıche Aspekte der christlichen Botschaft, dıe dıie Gläubigen er Zeıten C1I-
euchten ollten

Diese Note, welche dıie offızıelle katholische Antwort auf den ext der ‚„‚Gemeıin-
rklärung  .. darstellt, ist in geme1insamer Verständigung zwıschen der Kon-

gregation für dıie Glaubenslehre und dem Päpstlıchen Rat für dıe Förderung der Eın-
heıt der Chrıisten ausgearbeıtet worden und ırd VO Präsıdenten dieses Päpstliıchen
Rates als diırekt Verantwortlichem für den ökumenıschen Dıalog unterzeichnet.

Aus KNA-Dokumentation Nr (30. Junı
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